
S A T Z U N G 
der 

Freien Turnerschaft Würzburg e.V. von 1899 
 

 
 
§ 1 Name und Sitz 
 
(1) Der Verein führt den Namen „Freie Turnerschaft Würzburg e.V. von 1899“, (FTW). 
 
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Würzburg und ist im Vereinsregister eingetragen. 
 
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
(4) Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes e.V. (BLSV). Durch die 
Mitgliedschaft von Einzelpersonen zum Verein wird auch die Zugehörigkeit der Einzelpersonen zum 
Bayerischen Landes-Sportverband vermittelt. 
 
 
§ 2 Vereinszweck und Gemeinnützigkeit 
 
(1) Zweck des Vereins ist, das Turn- und Sportwesen zu fördern, den Geist und Körper zu kräftigen 
und gute Sitten zu pflegen. Alle parteipolitischen Bestrebungen sind ausgeschlossen. Der Verein steht 
auf demokratischer Grundlage und soll in das Vereinsregister der Stadt Würzburg eingetragen werden. 
 
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch 
 

a) Abhaltung von geordneten Turn-, Sport- und Spielübungen sowie Teilnahme an 
offiziellen Spielrunden in verschiedenen Sparten, wie Fußball und Tischtennis, 

 
b) Instandhaltung des Sportplatzes und des Vereinsheimes, sowie der Turn- und 

Sportgeräte. 
 

c) Durchführung von Versammlungen, Vorträgen und Kursen, Veranstaltungen bzw. 
Teilnahme an Wanderungen, 

 
d) Ausbildung und Einsatz von sachgemäß ausgebildeten Übungsleitern, 

 
e) Zugehörigkeit zum Bayrischen Landessportverband. 

 
  

 
(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Mittel des Vereins sowie etwaige Überschüsse werden nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet. 
Die Mitglieder erhalten keine Anteile am Überschuss und - in ihrer Eigenschaft als Mitglieder - auch 



keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen. 
Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen. 
Eine Änderung im Status der Gemeinnützigkeit zeigt der Verein unverzüglich dem Bayerischen 
Landes-Sportverband e. V., den betroffenen Fachverbänden sowie dem zuständigen Finanzamt für 
Körperschaften an. 
 
§ 3 Vergütungen für die Vereinstätigkeit 
 
Vereins- oder Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Der Vereinsauschuss kann 
aber bei Bedarf eine Vergütung nach Maßgabe einer Aufwandsentschädigung im Sinne des 
entsprechenden Paragraphen des Einkommenssteuergesetzes (derzeit § 3 Nr. 26 a EStG, 
Ehrenamtspauschale) beschließen. 
 
Die Vorstandschaft kann beschließen, für den Verein angestellten Personen eine angemessene 
Vergütung zu bezahlen. 
 
§ 4 Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 
 
(2) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Der Aufnahmeantrag 
Minderjähriger bedarf der Unterschrift der gesetzlichen Vertreter. 
 
(3) Wird der Aufnahmeantrag abgelehnt, kann schriftlich Widerspruch eingelegt werden. Über den 
Widerspruch entscheidet die Mitgliederversammlung. 
 
§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 
 
(2) Der Austritt ist dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklären. Der Austritt ist unter Einhaltung 
einer Frist von 1 Monat zum Schluss eines Geschäftsjahres zulässig. 
 
(3) Ein Mitglied kann durch die Vorstandschaft mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden, wenn 
es gegen den Vereinszweck bzw. Satzungsbestimmungen verstoßen hat.  
 
 (4) Eine Streichung der Mitgliedschaft ist zulässig, wenn das Mitglied trotz zweimaliger schriftlicher 
Mahnung durch den Vorstand mit der Zahlung des Beitrages im Rückstand ist. Die Streichung kann 
durch den Vorstand erst beschlossen werden, wenn seit Absendung des zweiten Mahnschreibens, das 
den Hinweis auf die Streichung zu enthalten hat, drei Monate vergangen sind. 
 
§ 6 Beiträge 
 
Jedes Mitglied hat einen Jahresbeitrag (Geldbeitrag) zu leisten. Dieser ist im Voraus am 01.01. eines 
Jahres zu entrichten. Die Fälligkeit tritt ohne Mahnung ein. Einem Mitglied, das unverschuldet in eine 
finanzielle Notlage geraten ist, kann der Betrag gestundet oder für die Zeit der Notlage ganz oder 
teilweise erlassen werden. Über ein Stundungs- oder Erlassgesuch entscheidet der Vorstand. 
 
§ 7 Organe des Vereines 
 
Organe des Vereines sind: 
• der Vorstand 
• der Vereinsausschuss 
• die Mitgliederversammlung 
 



§ 8 Vorstand 
 
(1) Der Vorstand besteht aus dem 
• 1. Vorsitzenden 
• 2. Vorsitzenden 
• Schatzmeister 
• Schriftführer 
 
(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. Vorsitzenden allein oder durch 
den 2. Vorsitzenden, den Schatzmeister und Schriftführer jeweils zu zweit vertreten (Vorstand im 
Sinne des § 26 BGB). 
 
(3) Der Vorstand wird durch den Beschluss der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 2 Jahren 
gewählt. Er bleibt jedoch bis zur satzungsgemäßen Neuwahl des Vorstandes im Amt. 
Vorstandsmitglieder können ihr Amt jederzeit niederlegen, sofern dies nicht zur Unzeit erfolgt. 
Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf der Amtsperiode aus, so ist vom Vereinsausschuss 
für den Rest der Amtszeit ein neues Vorstandsmitglied hinzu zu wählen. 
Kann durch die Mitgliederversammlung kein rechtsfähiger Vorstand gewählt werden, so hat der 
zuletzt bestehende Vorstand die Aufgabe, dies umgehend dem zuständigen Registergericht sowie 
dem Bayerischen Landes-Sportverband und den betroffenen Sportfachverbänden anzuzeigen. 
 
(4) Wiederwahl ist möglich. 
 
(5) Wählbar sind nur Vereinsmitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Verschiedene 
Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt werden.  
 
(6) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Im Innenverhältnis gilt, dass der Vorstand zum 
Abschluss von Rechtsgeschäften jeglicher Art mit einem Geschäftswert von mehr als € 20.000,00 für 
den Einzelfall bzw. bei Dauerschuldverhältnissen im Jahresgeschäftswert von mehr als € 20.000,00 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch 3 der 4 Vorstandsmitglieder oder der 
Mitgliederversammlung bedarf. 
 
 
§ 9 Vereinsausschuss 
 
(1) Der Vereinsausschuss setzt sich zusammen aus 
• den Mitgliedern des Vorstandes, 
• den Abteilungsleitern, 
Die Mitgliederversammlung kann darüber hinaus noch Beisitzer für bestimmte Aufgabengebiete 
wählen. 
 
(2) Der Vereinsausschuss tritt mindestens zweimal im Jahr zusammen, ansonsten nach Bedarf 
oder wenn ein Drittel seiner Mitglieder dies beantragt. Die Sitzungen werden durch den Vorsitzenden, 
im Falle dessen Verhinderung durch ein anderes Vorstandsmitglied einberufen und geleitet. 
 
(3) Der Vereinsausschuss berät den Vorstand. Weitere Aufgaben ergeben sich aus der Satzung. 
Durch Beschluss kann die Mitgliederversammlung weitergehende Einzelaufgaben übertragen. 
 
§ 10 Mitgliederversammlung 
 
(1) Die Mitgliederversammlung findet einmal im Kalenderjahr statt. Sie ist ferner einzuberufen, wenn 
es das Vereinsinteresse gebietet oder ein Fünftel der Vereinsmitglieder dies schriftlich und unter 
Angabe der Gründe und des Zwecks vom Vorstand verlangt. 
 
(2) Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand mindestens zwei Wochen vor dem Versammlungs-
termin schriftlich einzuberufen. Mit der Einberufung ist gleichzeitig die Tagesordnung mitzuteilen. 



 
(3) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ist jede ordnungsgemäß einberufene 
Mitgliederversammlung beschlussfähig. Stimmberechtigt sind Vereinsmitglieder ab dem vollendeten 
14.Lebensjahr. 
 
(4) Bei Beschlüssen und Wahlen entscheidet, soweit die Satzung nichts anderes vorschreibt, die 
einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Zu einem Beschluss, der eine Änderung der 
Satzung enthält, ist eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 
Die Änderung des Vereinszwecks bedarf der Zustimmung von neun Zehnteln der stimmberechtigten 
Vereinsmitglieder. 
 
(5) Die Art der Abstimmung wird durch den Versammlungsleiter festgelegt. Eine schriftliche 
Abstimmung hat jedoch zu erfolgen, wenn ein Drittel der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder 
dies beantragt. 
 
(6) Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig: 
a) Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstandes 
b) Wahl der zwei Kassenprüfer 
c) Beschlussfassung über Änderung der Satzung, über Vereinsauflösung und über Vereinsordnungen 
d) Festsetzung des Jahresbeitrags der Mitglieder, 
e) weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach Gesetz ergeben bzw. Gegenstand der 
Tagesordnung sind. 
 
(7) Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Diese ist vom 
Sitzungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen. 
 
§ 11 Kassenprüfung 
 
(1) Die von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählten zwei Prüfer 
überprüfen die Kassengeschäfte des gesamten Vereines einschließlich der Kassen von 
Untergliederungen. Den Kassenprüfern sind sämtliche relevanten Unterlagen und Informationen 
zur Verfügung zu stellen. Über das Ergebnis ist jährlich in der Mitgliederversammlung zu berichten. 
 
(2) Sonderprüfungen sind möglich. 
 
§ 12 Abteilungen 
 
(1) Für die im Verein betriebenen Sportarten können mit Genehmigung des Vereinsausschusses 
rechtlich unselbstständige Abteilungen gebildet werden. Den Abteilungen steht nach Maßgabe der 
Beschlüsse des Vereinsausschusses das Recht zu, in ihrem eigenen sportlichen Bereich tätig zu 
sein. 
 
(2) Die Abteilungen können kein eigenes Vermögen bilden. 
 
§ 13 Auflösung des Vereines 
 
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck und unter Einhaltung 
einer vierwöchigen Frist einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden. In dieser 
Versammlung müssen vier Fünftel der stimmberechtigten Vereinsmitglieder anwesend sein. Zur 
Beschlussfassung ist eine Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen notwendig. 
Kommt eine Beschlussfassung nicht zustande, so ist innerhalb von vier Wochen eine weitere 
Mitgliederversammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder 
beschlussfähig ist. Darauf ist bei der Einberufung hinzuweisen. 
In der Auflösungsversammlung bestellen die Mitglieder die Liquidatoren, die dann die laufenden 
Geschäfte abzuwickeln haben. 
 



(2) Das nach Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke verbleibende 
Vermögen fällt an die Stadt Würzburg mit der Maßgabe, es wiederum unmittelbar und ausschließlich 
für gemeinnützige Zwecke im Sinne der Satzung zu verwenden. 
 
 
§ 14 Inkrafttreten 
 
Die Satzung des Vereins wurde erstmals am 01. Januar 1912 erstellt. Sie wurde später mehrmals 
geändert. 
 
Die Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 03.04.2011 geändert und in der vorliegenden 
Fassung beschlossen. Die Änderung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 
 
 
 
Die bis dahin gültige Satzung ist damit aufgehoben. 
 
 
 
Würzburg, den   
 
 

1. Vorstand 
 
 

2. Vorstand 
 
 
Schatzmeister 
 
 
Schriftführer 
 
 
 
 
 
 
 
 


